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Derehrte 5ln[taltöbocftßt)ßc unb fjausmüttßrl

33ßcücfftd)ttgßn ©iß bßt Ol)rßn ©tnfäufßn öxß

Arbeiten 6et 3Itnôm
toiß dürften mtbt £epptd)ß Ctoorlagcn
©effdgßfled)tß
1. ölinbenhetm SBafel, .^ohlenberggaffe 20, oerkauft in ben Kantonen:

iöafelftabt unb SBafellanb.
2. bereinigte SBlinbenroerkftätten bern unb Spies : 9îeufelbftr. 31,

bern: in ben Kantonen: bern, illargau unb SBallis.
3. bünben&eim boniitgen bei ölten im Danton Solothurn.
4. blinben^eim #t>w> bei £ujern oerkauft in ben Kantonen: Cugern,

Uri, Schraps, Untermalben, 3ug, 5reiburg, Seffin.
5. blinbenbeim St. ©allen in ben Kantone,t: St. ©allen, Eppensen,

Sburgau, Schaffhaufen, ©larus unb ©raubünben.
6. blinbenbeim für 9Känner in 3iiri<h, St. 3akobftr. 7, unb bas

5rauen=blinbenbeim Sankesberg, bergbeimftr. 22, 3iiri<|: im
Danton 3üricb.

Obige blinbenanftalten oerkaufen keine Seifenprobukte.

U. ödicinmonn,
^clontfllœaren en g r os
3ürid) 6, ÏDdnbergflra^e 94

empfiehlt fid) als langjähriger £ißferant
Pieler 5lnftalten unb £)ßimß.

Bekanntmachung.
©in jüngerer blann, klein, fdjroarje S)aare, bunkle iJlugen, leicht fchroer*

hörig, treibt unlaute.en $)aufierhanbel mit ©esinfektionstafeln. ©r fud)t
befonbers gemeinnützige 3nftitutionen, Schulen, £>eime unb iJlnftalten auf
unb fagt aus, im Auftrage unb für Rechnung bes 3ürforgeoereins für
Schmerhörige 3üridE) su kommen, ©r oerkauft biefe ^ampljerplatten su
überfeinem greife, im £nnroeis barauf, bah ber ©rlös ber S<htoerhörigen=
fürforge sukomme. Oft läjjt er fid) im ooraus befahlen unb liefert bie
2Bare bann nicht.

2Bir erklären hiermit, bah roir mit biefer ober ähnlichen Miktionen biefes
©. 33rühlmann in keinerlei Segiehung ftehen.

3ürforgeoerein für Schmerhörige 3ürich, Otouffeauftr. 21.

verehrte Anstaltsvorsteher und Hausmütter!

Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen die

Arbeiten öer Blinden
wie Bürsten. Körbe Teppiche Türvorlagen
Sesselgeflechte
1. Blindenheim Basel, Kohlenberggasse 20, verkauft in den Kantonen:

Baselstadt und Baselland.
2. Bereinigte Blindenwerkstätten Bern und Spiez: Neuseldstr. 31,

Bern: in den Kantonen: Bern, Aargau und Wallis.
3. Blindenheim Boningen bei Ölten im Kanton Solothurn.
4. Blindenheim Horw bei Luzern verkauft in den Kantonen: Luzern.

Üri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg, Tessin.
5. Blindenheim St. Gallen in den Kantonen: St. Gallen, Appenzell,

Thurgau, Schaffhausen, Glarus und Graubünden.
6. Blindenheim Mr Männer in Zürich, St. Fakobstr. 7, und das

Frauen-Blindenheim Dankesberg, Bergheimstr. 22, Zürich: im
Kanton Zürich.

Obige Blindenanstalten verkaufen keine Seifenprodukte.

K. Scheinmann.
Kolonialwaren en gros
Zürich H, Weinbergftraße 94

empfiehlt sich als langjähriger Lieferant
vieler Anstalten und Heime.

vekanntmsciiung.
Ein jüngerer Mann, klein, schwarze Haare, dunkle Augen, leicht schwerhörig,

treibt unlaute.en Hausierhandel mit Desinfektionstafeln. Er sucht
besonders gemeinnützige Institutionen, Schulen, Heime und Anstalten auf
und sagt aus, im Auftrage und für Rechnung des Fürsorgevereins für
Schwerhörige Zürich zu kommen. Er verkauft diese Kampherplatten zu
übersetztem Preise, im Hinweis darauf, daß der Erlös der Schwerhörigenfürsorge

zukomme. Oft läßt er sich im voraus bezahlen und liefert die
Ware dann nicht.

Wir erklären hiermit, daß wir mit dieser oder ähnlichen Aktionen dieses
E. Brühlmann in keinerlei Beziehung stehen.

Fllrsorgeverein für Schwerhörige Zürich, Rousseaustr. 21.
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